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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.2001

Norm

EGJN ArtIX

ZustG §20

Rechtssatz

Die Weigerung des beklagten Staates (hier: USA), dem Rechtshilfeersuchen um Zustellung von Klage und Ladung

nachzukommen, ist dem Hoheitsbereich (Staatenimmunität) zuzuordnen, weshalb eine Vorgangsweise nach § 20

ZustG nicht in Betracht kommt.
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